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(54) Beistellschrank für ein Krankenbett

(57) Beschrieben wird ein Beistellschrank für ein
Krankenbett mit einem seitlich angeordneten Klapptisch
(9), der im ausgeklappten Zustand quer abragend über
dem Bett angeordnet wird. Der Klapptisch ist schwenk-
bar und höhenverstellbar angeordnet und auf einer Sei-
te mit einem Fernsehgerät (11) in Flachbauweise ver-

sehen, das an der Unterseite des Klapptisches abnehm-
bar montiert ist. Diese Ausgestaltung lässt den bisher
üblichen Einsatz von Klapptischen zu, eröffnet aber zu-
sätzlich die Möglichkeit, dass die Patienten das Fern-
sehgerät einschalten, dabei wird die Bedienung äußerst
einfach.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Beistellschrank für
ein Krankenbett mit einem seitlich angeordneten Klapp-
tisch, der im ausgeklappten Zustand quer abragend
über dem Bett anzuordnen ist.
[0002] Beistellschränke dieser Art, die in der Regel
mit Laufrollen versehen sind, um sie um das Kranken-
bett heran- oder von diesem wegschieben zu können,
sind bekannt. Der an diesen Beistellschränken ange-
ordnete Klapptisch wird dazu ausgenützt, dem Patien-
ten beispielsweise das Essen in erreichbare Nähe zu
bringen.
[0003] In Krankenzimmern, oder auch in entspre-
chenden Zimmern im Pflegebereich, werden mitunter
auch individuelle Fernsehgeräte gewünscht. Da sie in
der Regel nicht auf Konsolen, auf dem Boden des Zim-
mers aufgestellt werden können, weil die Flächen um
das Bett herum freigehalten werden müssen, sind auf-
wendige Haltevorrichtungen notwendig, um das Fern-
sehgerät z.B. an einer Wand so anbringen zu können,
dass der Bildschirm vom Patienten gesehen werden
kann, und dass auch Bedienungsmöglichkeiten für den
Patienten gegeben sind. Diese Art der Anordnung indi-
vidueller Fernsehgeräte ist zum einen aufwendig und
kann auch die Arbeit des Pflegepersonals sowie unter
Umständen auch die Versorgung im Notfall behindern,
wenn die Anordnung in Bettnähe erfolgt.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine einfachere Art der Anordnung eines
Fernsehgerätes vorzuschlagen.
[0005] Der Erfindung liegt die Kenntnis zugrunde,
dass der Beistellschrank und insbesondere dessen
Klapptisch in einfacher Weise zur Anordnung eines
Fernsehgerätes ausgenützt werden kann, wenn der
Klapptisch höhenverstellbar und schwenkbar angeord-
net und auf einer Seite mit einem Fernsehgerät in Flach-
bauweise versehen wird.
[0006] Diese Ausgestaltung nämlich lässt den bisher
üblichen Einsatz des Klapptisches weiter zu, gibt aber
zusätzlich die Möglichkeit, dass der Klapptisch, der bei-
spielsweise auf seiner Unterseite mit dem Fernsehgerät
versehen ist, in die entsprechende Stellung gebracht
wird, so dass für den Patienten die einfache Möglichkeit
besteht, fernzusehen. Da das Gerät über den Klapp-
tisch in seiner Nähe ist, wird auch die Bedienung äu-
ßerst einfach. Natürlich ist es auch möglich, die Bedie-
nung in die üblichen Patientenbediengeräte mit einzu-
beziehen.
[0007] In Weiterbildung der Erfindung wird das Fern-
sehgerät abnehmbar an der Unterseite des Klappti-
sches montiert und es kann beispielsweise durch Steck-
zapfen gehalten werden, die verdrehbar in Öffnungen
eingreifen. Diese Ausgestaltung bringt dabei den Vorteil
mit sich, dass das in Flachbauweise gehaltene Fernseh-
gerät nach dem Abnehmen bei einer Desinfizierung des
Klapptisches nicht stört. Das Fernsehgerät kann dar-
über hinaus auch in wasserdichter Ausführung vorge-

sehen sein, so dass es selbst auch, beispielsweise
durch Eintauchen, desinfiziert werden kann.
[0008] Diese Ausgestaltung eines Beistellschrankes
als Halterung für ein Fernsehgerät erlaubt es, dass das
Fernsehgerät ohne zusätzliche Haltevorrichtungen in
den Sichtbereich des Patienten gebracht wird. Dieser
kann das Gerät auch mit geringen Kräften und ohne Hil-
fe des Pflegepersonals bedienen. Dennoch ist der
Klapptisch von der Funktion "Fernsehen" in seine ur-
sprüngliche Funktion "Tisch" umzustellen. Da der Tisch
auch mit dem in Flachbauweise gehaltenen Fernsehge-
rät abgeklappt und an den Beistellschrank angelegt
werden kann, lässt sich der Beistellschrank wie bisher
vom Personal in einfacher Weise zum Bett hin- oder
wieder davon wegschieben.
[0009] Die Erfindung ist in der Zeichnung anhand ei-
nes Ausführungsbeispieles dargestellt und wird im fol-
genden beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische und perspektivische Dar-
stellung eines Beistellschrankes nach der Er-
findung mit dem Klapptisch in der Funktion als
Halterung für ein Fernsehgerät und

Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung des Bereiches II
der Fig. 1.

[0010] Die Fig. 1 zeigt einen an sich bekannten Bei-
stellschrank 1, wie er üblicherweise in Krankenhäusern
oder auch im Pflegebereich vorgesehen wird, um einem
Krankenbett zugeordnet zu werden. Der Beistell-
schrank 1 ist mit Abstellflächen 2, 3 zur Aufnahme bei-
spielsweise von Medikamenten od.dgl. versehen und er
weist mehrere Schubladen 4, 5 und 6 auf, in die persön-
liche Gegenstände des Patienten gelegt werden kön-
nen. In nicht näher dagestellter Weise sind die Standfü-
ße 7 des Beistellschrankes mit Rollen 8 versehen, die
es ermöglichen, den Beistellschrank 1 ohne Aufwand
nah an das Krankenbett heran- oder von diesem weg-
zustellen.
[0011] Der Beistellschrank 1 ist mit einem Klapptisch
9 versehen, der über eine entsprechende Halterung 10
seitlich von dem Beistellschrank 1 abkragt und so über
dem nicht dargestellten Krankenbett anzuordnen ist. In
der in der Fig. 1 dargestellten Lage zeigt der Klapptisch
9 mit seiner Rückseite zum Kopf eines nicht dargestell-
ten, im Krankenbett liegenden Patienten. Auf dieser
Rückseite ist ein Fernsehgerät 11 in Flachbauweise
montiert, wie es an sich bekannt ist. Dieses Fernsehge-
rät 11 ist in wasserdichter Ausführung hergestellt und
weist einen umlaufenden Rahmen 12 auf, mit dem es,
wie Fig. 2 zeigt, mit Hilfe von Steckstiften 13 am Klapp-
tisch 9 befestigbar ist. Die Steckstifte sind, wie Fig. 2
zeigt, mit Querstiften 15 versehen, die in entsprechende
schlüssellochartig ausgebildete Öffnungen 15 des
Klapptisches 9 eingreifen und durch eine Vierteldre-
hung die Sicherung des Fernsehgerätes 11 am Klapp-
tisch ermöglichen. Nicht gezeigt sind die Energieversor-
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gungsleitung und eine Steuerleitung, die beispielsweise
dem ohnehin vorhandenen Patiententerminal zugeführt
sein kann, mit dem der Patient beispielsweise auch ei-
nen Radioapparat einschalten kann oder Telefonge-
spräche führen kann.
[0012] Das Fernsehgerät 11 ist abnehmbar, um bei-
spielsweise den Klapptisch 9 desinfizieren zu können.
Da das Fernsehgerät 11 selbst in wasserdichter Ausfüh-
rung vorliegt, kann es auch beispielsweise durch Ein-
tauchen desinfiziert werden.
[0013] Das Fernsehgerät 11 in Flachbauweise ist auf
der Rückseite des Klapptisches 9 montiert, der somit
aus der in Fig. 1 gezeigten Funktionslage "Fernsehen"
ohne weiteres auch in seine Funktion "Tisch" umge-
klappt werden kann, wobei dann das Fernsehgerät 11
sich unterhalb der Tischfläche des Klapptisches 9 be-
findet. Der Klapptisch lässt sich in bekannter Weise ab-
klappen und parallel zu der Seitenwand la des Beistell-
schrankes verstauen, so dass der gesamte Beistell-
schrank in üblicher Weise vom Krankenbett weggefah-
ren werden kann. Durch die Erfindung lässt sich der Bei-
stellschrank in bekannter Weise als Tisch verwenden.
Er dient aber auch zur Halterung eines Fernsehgerätes.
Aufwendige Halterungen oder Anordnungen des Fern-
sehgerätes, die den Platz um das Krankenbett herum
beeinträchtigten, werden somit überflüssig.

Patentansprüche

1. Beistellschrank für ein Krankenbett mit einem seit-
lich angeordneten Klapptisch (9) der im ausge-
klappten Zustand quer abkragend über dem Bett
anzuordnen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Klapptisch (9) schwenkbar angeordnet und auf ei-
ner Seite mit einem Fernsehgerät (11) in Flachbau-
weise versehen ist.

2. Beistellschrank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Klapptisch höhenverstellbar ist.

3. Beistellschrank nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Fernsehgerät (11) an der
Unterseite des Klapptisches (9) abnehmbar mon-
tiert ist.

4. Beistellschrank nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Fernsehgerät (11) mit Hilfe von
Steckzapfen (13) gehalten ist, die in Öffnungen (15)
des Klapptisches (9) eingreifen.

5. Beistellschrank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Fernsehgerät (11) wasserdicht
ausgeführt ist.

6. Beistellschrank nach Anspruch 1 oder einen der üb-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Fernsehgerät (11) über ein an sich bekanntes

Patientenhandbediengerät steuerbar ist.
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